
Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Peter Haubner, Mag. Nina Tomaselli, 
Kolleginnen und Kollegen 
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zum Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (1029 der Beilagen) 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über Pfandbriefe (Pfandbriefgesetz 
- PfandBG) erlassen wird und das Bankwesengesetz, das Bausparkassengesetz, das 
Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, das Einlagensicherungs- und 
Anlegerentschädigungsgesetz, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Hypothekar
und Immobilienkreditgesetz, die Insolvenzordnung, das Insolvenzrechtseinführungsgesetz, 
das Investmentfondsgesetz 2011 und das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz geändert 
werden (1145 der Beilagen) 

Der Nationalrat wolle in 2. Lesung beschließen: 

Der dem Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (1029 der Beilagen) betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über Pfandbriefe (Pfandbriefgesetz - PfandBG) erlassen wird 
und das Bankwesengesetz, das Bausparkassengesetz, das Betriebliche Mitarbeiter- und 
Selbständigenvorsorgegesetz, das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz, das 
Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz, die 
Insolvenzordnung, das Insolvenzrechtseinführungsgesetz, das Investmentfondsgesetz 2011 und das 
Sanierungs- und Abwicklungsgesetz geändert werden (1145 der Beilagen), angeschlossene 
Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert: 

Art. I (Pfandbriefgesetz) wird wie folgt geändert: 

1. Dem§ 39 wird folgender Abs. 11 angefügt: 

„(11) Kreditforderungen, die vor dem 8. Juli 2022 vertraglich begründet wurden, unterliegen nicht der 
Anforderung der Bestimmung gemäß§ 10 Abs. 2." 

Begründung 
Zu Art 1 (Pfandbriefgesetz): 

Durch die Z 1 wird sichergestellt, dass zum Zeitpunkt des lnkrafttretens bestehende deckungswertfähige 
Kreditforderungen, die auch den neuen Anforderungen entsprechen, weiterhin wirtschaftlich nutzbar sind, 
da es nicht realistisch ist, dass bei abgeschlossenen Kreditverträgen nachträglich eine Zustimmung der 
Kreditnehmer in großer Anzahl erreicht werden kann und es soll auch der hierfür notwendige 
Änderungsaufwand vermieden werden. Da es unwirtschaftlich wäre, große Teile des bestehenden 
Kreditvolumens, einschließlich bestehender Deckungsstöcke, nicht über die restliche Laufzeit nutzen zu 
können, soll für den historischen Bestand das neue Zustimmungserfordemis nicht gelten. Dadurch soll 
jedoch kein Präjudiz für die Frage geschaffen werden, ob bei bestehenden Verträgen nach bisher geltendem 
Recht von einem Zustimmungserfordemis auszugehen wäre oder ob die Verständigung des Schuldners 

· cht, um das Aufrechnungsverbot auszulös 
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